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61 Natur- und Tierschutz 

Text 

§ 4 
Ausnahmen von den Schutzbestimmungen 

Von den Schutzbestimmungen nach § 3 sind ausgenommen: 

 1. die zeitgemäße, auf die naturräumlichen Voraussetzungen abgestimmte landwirtschaftliche Nut-
zung sowie die rechtmäßige Ausübung der Jagd, sofern dadurch keine nachhaltig nachteilige Be-
einträchtigung der in dem Gebiet vorkommenden Schutzgüter erfolgt und dies dem Erhaltungs-
ziel des Europaschutzgebietes nicht widerspricht; 

 2. der notwendige Betrieb, der Umbau sowie Betreuungs- und Erhaltungsarbeiten an rechtmäßig 
bestehenden und im öffentlichen Interesse stehenden Infrastrukturanlagen (zB Wasserversor-
gungsanlagen, elektrizitätsrechtliche Anlagen, Wege, usw.) sowie wasserwirtschaftliche Vorha-
ben mit öffentlichem Interesse, sofern dadurch keine nachhaltig nachteilige Beeinträchtigung der 
in dem Gebiet vorkommenden Schutzgüter erfolgt und dies dem Erhaltungsziel des Europa-
schutzgebietes nicht widerspricht; 

 3. gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen nach dem Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 54/2014, und nach dem Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, 
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 189/2013, sowie nach dem Kärntner Jagdgesetz 2000, LGBl. 
Nr. 21, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 85/2013; 

 4. Maßnahmen im Rahmen eines Wiederverleihungsverfahrens nach dem Wasserrechtsgesetz 1959, 
BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 54/2014. 
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